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Die Ärztin verschreibt dir also seit Jahren ein überflüssiges Medikament? Ui. Ob sie das
wohl auf Nachfrage gegenüber der Amtsärztin so erklären wird?

Sicherlich verschreibt sie mir die Medikamente auf der Grundlage, dass diese Diagnose
erfolgte. Nötig ist sie aber nicht - aber eben optional. Auch wenn das Beispiel blöd ist, ist es
sicherlich gut zum Verständnis: Stell dir vor, du bist leicht erkältet und eines deiner
Nasenlöcher ist etwas "zu". Du bekommst weiterhin genügend Luft, es schränkt dich
keineswegs ein, du benötigst keine Behanldung. Aber: optional kannst du natürlich trotzdem
Nasentropfen nehmen. Dann ist die Nase frei. So ist es hier. Das vorhandene ADHS äußert sich
bei mit mittlerweile nur noch dadurch, dass ich bei sehr lang anhaltender Tätigkeit irgendwann
keine Lust mehr habe. Dennoch würde ich weiter machen, so viel Ehrgeiz besitze ich. Mit
Medikation ist es dennoch leichter, dran zu bleiben. Wie du siehst: nötig ist es nicht, und ohne
gibt es auch keine Einschränkungen, aber hilfreich ist es allemal. Die Gabe dieser Medikamente
ist also durchaus gerechtfertigt, aber zwingend notwendig ist sie nicht. Sie erfolgt auf der Basis,
dass es optional möglich ist und auf meinen Wunsch. Ich kann nicht sagen, ob bei
angesprochener Thematik der langen Konzentration bei Menschen ohne ADHS dieses Verhalten
weniger ausgeprägt ist oder gleich. Dafür müsste ich mich persönlich ja in einen Menschen
ohne AHDS versetzen können. Fakt ist aber, dass es hilft. Demnach muss meine Ärztin auch
nicht schreiben, dass sie die Medikamente überflüssig verschrieben hat, sondern dass sie
aufgrund der Diagnose gerechtfertigt sind und dies mein Wunsch war - sie gemessen an dem
Stand der Krankheit jedenfalls aber nicht zwingend notwendig gewesen sind, ich das also auch,
wenn ich wollte, ohne Medikamente könnte. Was bereits mehrere Auslassversuche gezeigt
haben - auch in Abschlussjahrgängen, bspw. beim Fachabitur. Zudem wird der Amtsarztbesuch
frühestens 5 Jahre nach der letzten Medikation liegen. Es würde ausreichen, wenn die Ärztin
dann nach fünf Jahren Abwesenheit und ohne Medikation einfach schreibt, dass kein Rückfall
eingetreten ist und kein Nachteil durch die fehlende Medikation eingetreten ist.
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